
Gültig ab 01.10.2018 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH (SWP) zur 
Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) 
 
 

I. Widerrufsbelehrung  
1. Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 

vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das 
Widerrufsrecht auszuüben, hat der Kunde die SWP, Freyschmidtstraße 

20, 17291 Prenzlau (Tel:  03984/853-0, Fax: 03984/853-
199, Email: info@stadtwerke-prenzlau.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) 

über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. 
Er kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.  
  
2. Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat die SWP ihm alle 

Zahlungen, die sie von Ihm erhalten habt, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von der 
SWP angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses 
Vertrags bei der SWP eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwendet die SWP dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt habt, es sei denn, mit dem 
Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 

3. Hat der Kunde verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung 
von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hat er der SWP 

einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem er die SWP von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
II. Ablesung der Messeinrichtungen (§ 8 und § 11 GasGVV)  
1. Die Messeinrichtungen werden regelmäßig durch den Netzbetreiber 

oder Messstellenbetreiber nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
Niederdruckanschlussverordnung abgelesen. Diese Ablesedaten werden 

an die SWP übermittelt und sind Grundlage der Verbrauchsabrechnung. 
Die SWP sind nach der GasGVV berechtigt, die Messeinrichtungen 
zusätzlich durch Mitarbeiter, Beauftragte oder durch den Kunden selbst 

ablesen zu lassen. 
 

2. Wenn der Netzbetreiber oder die SWP das Grundstück und die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf 
die SWP den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder 

bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden 
unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 

schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

 
III. Abrechnung (§ 12 GasGVV) 
Die Abrechnung des Erdgasverbrauches erfolgt in Kilowattstunden (kWh  

HS,n). Hierfür wird das Messergebnis in Kubikmeter (m³) mit dem 
Brennwertfaktor auf die gelieferte Energie (Verbrauch) umgerechnet. 

Der Brennwertfaktor ist das gewichtete Produkt aus den 
Einspeisebrennwerten der jeweiligen Einspeisepunkte des örtlichen 
Netzgebietes unter Berücksichtigung von Temperatur und Luftdruck 

(gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685). 
 

IV. Kundenangaben, Wohnungswechsel 
1. Der Kunde ist verpflichtet der SWP, Änderungen der Angaben zum 
Kunden mitzuteilen. 

 
2. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 

unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach dem Umzug in Textform anzuzeigen. Die Mitteilung kann 
schriftlich oder per E-Mail erfolgen und soll mindestens folgende 

Angaben enthalten: 

 Name des Kunden (ggf. Offenlegung der Vertretung), 

 Vertragskontonummer, 
 Datum des Auszugs, 

 neue Adresse, 

 Zählerstand der Messeinrichtung, 
 Gerätenummer der Messeinrichtung, 

 Zählpunktbezeichnung 
 

3. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 2 aus Gründen, die 
dieser zu vertreten hat, und wird der SWP die Tatsache des Umzugs 

auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere 
Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die die SWP 
gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er 

von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, 
nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. 

 
V. Zahlungsweise (§ 16 GasGVV) 
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen durch 

 Bareinzahlung in der Geschäftsstelle der SWP, 
 Banküberweisung 

 Lastschriftverfahren bzw. Einzugsermächtigung  
zu leisten. Der Fälligkeitstermin ist eingehalten, wenn die SWP über den 
fälligen Betrag verfügen und dem Kundenkonto zuordnen kann. 

 
VI. Zahlungsverzug, Unterbrechung und 

Wiederherstellung der Versorgung (§§ 17, 19 
GasGVV) 
1. Rechnungsbeträge und Abschläge werden zu den von der SWP 

mitgeteilten Terminen fällig, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang 
der Anforderung. Bei Überschreiten der Fälligkeit werden Verzugszinsen 

in einer Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank zum Zeitpunkt des Eintritts der Fälligkeit berechnet. Der 
Fälligkeitstermin ist eingehalten, wenn die SWP zu diesem Termin über 

den Zahlbetrag verfügen und dem Kundenkonto zuordnen kann. 
Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von der SWP 

angegebenen Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt und anschließend 
durch einen Beauftragten kassiert. Die dadurch entstehenden Kosten 

hat der Kunde der SWP zu erstatten. 
 
2. Die Kosten je erste schriftliche Mahnung und je zweite schriftliche 

Mahnung/Sperrandrohung werden nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt. Für Rücklastschriften werden die Kosten nach 

tatsächlichem Aufwand (zzgl. anfallender Kosten des Geldinstitutes) 
berechnet. Diese Kosten unterliegen nicht der Umsatzsteuer und sind 
sofort fällig. 

 
3. Für die Unterbrechung erstattet der Kunde der SWP folgende Kosten: 

 für die erfolgte/ versuchte Einstellung der Versorgung eine 
Aufwandspauschale zur Abgeltung der Kosten der SWP von    

19,12 € (nicht umsatzsteuerpflichtig) zzgl. der Kosten, die vom 
jeweiligen Netzbetreiber dafür entsprechend der jeweils gültigen 

Fassung der Ergänzenden Bedingungen der SWP zur NDAV 
berechnet werden und 

 für die Wiederaufnahme der Versorgung eine Aufwandspauschale 
zur Abgeltung der Kosten der SWP von 19,12 € netto, 22,75 € 
brutto zzgl. der Kosten, die vom jeweiligen Netzbetreiber dafür 

entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Ergänzenden 
Bedingungen der SWP zur NDAV berechnet werden. 

Alle Kosten sind sofort fällig. Die Belieferung wird wiederhergestellt, 
wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der 

Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind. Die Kosten der 
Wiederherstellung kann die SWP als Vorauszahlung verlangen, auch als 
Vorauszahlungsabschlag. 

 
VII. Hinweis zur Energiesteuer 

Gemäß § 107 der Verordnung zur Durchführung des 
Energiesteuergesetzes sind wir verpflichtet Sie auf folgendes 
hinzuweisen: 

"Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 

Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung 
zulässig. Jede andere Verwendung hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 

Hauptzollamt." 
 

VIII. Umsatzsteuer 
Soweit die genannten Leistungen der Umsatzsteuer (z. Z. 19 %) 

unterliegen, sind neben den Nettopreisen die gerundeten Bruttopreise 
angegeben. 
 

IX. Datenschutz 
 1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke 
Prenzlau GmbH, Freyschmidtstraße 20, 17291 Prenzlau, Telefon: 03984 

8530 Telefax: 03984 853199, E-Mail: info@stadtwerke-prenzlau.de, 
www.stadtwerke-prenzlau.de 

 
2. Der Datenschutzbeauftragte der SWP steht für Fragen zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten unter folgenden 

mailto:info@stadtwerke-prenzlau.de
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Kontaktdaten zur Verfügung: Rechtsanwalt Markus Selent, 

Schwanebecker Chaussee 5, 13125 Berlin, Telefon: 030 60933555, 
Telefax: 030 60933558, E-Mail: selent@point-of-law.de. 

 
3. Die SWP verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Adresse, 
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation, bisheriger 

Lieferant), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, 
Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum 

Zahlungsverhalten. 
 
4. Die SWP verarbeitet die personenbezogenen Daten zu den folgenden 

Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) der Verträge zum Netzanschluss, 

zur Netznutzung, zur Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser 
und Wärme sowie zur Entsorgung von Abwasser (und Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden) auf Grundlage 

des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG. 
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder 

steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-
GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 

Interessen der SWP oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
d) Soweit der Kunde der SWP eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet 

die SWP personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde 

jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. 
e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung von 
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch 

Auskunfteien (z. B. Bürgel, SCHUFA und/oder Creditreform) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen der SWP oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die SWP übermittelt 

hierzu personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung 
und Beendigung des Vertrages sowie Daten über nicht 

vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte 
Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von 

Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen 

Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring) um Dritten Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der 

Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten des 
Kunden ein. 

 
5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten 
des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 4 genannten Zwecke – 

ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: Auskunfteien, dem/den zuständigen Netzbetreiber/n, 

Mess-/IT-Dienstleister, Druck- und Zustellungsdienstleister, 
Betriebsführer, Markt- bzw. Meinungsforschungsinstitute, Erfüllungs- 

und Verrichtungsgehilfen, Inkassodienstleister und Anwälte, 
Versicherungen, Wirtschafsprüfer und andere Berechtigte (z. B. 
Behörden und Gerichte), ausschließlich, soweit hierzu eine gesetzliche 

Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
 

6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
 

7. Die personenbezogenen Daten werden zu den unter Ziffer 4 
genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung 

dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der SWP an 

der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei 

Jahren über das Vertragsende hinaus. 
 
8. Es bestehen gegenüber der SWP folgende Rechte auf Auskunft über 

die gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO): 
a) Recht auf Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 

sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 
b) Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 

der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr 
erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur 

Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat 

(Art. 17 DS-GVO); 
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 

Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist 
(Art. 18 DS-GVO); 

d) Recht auf Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, 
ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); 
e) Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf 

die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

f) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 
 
9. Verarbeitet die SWP personenbezogene Daten von Mitarbeitern des 

Kunden, verpflichtet sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber zu 
informieren, dass die SWP für die Dauer des Vertrages die folgenden 

Kategorien personenbezogener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der 
Erfüllung des Vertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Daten zur Stellenbezeichnung. Der Kunde 

informiert die betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung 
der benannten Kategorien von personenbezogenen Daten auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO erfolgt. Außerdem teilt er 
den betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten der SWP als 

Verantwortlichem sowie des Datenschutzbeauftragten der SWP mit. 
 

10. Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber 

der SWP ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die SWP 
wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 

Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine 
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 

des Vertrages) erforderlich ist. 
 

Auch anderen Verarbeitungen, die die SWP auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde 
gegenüber der SWP aus Gründen, die sich aus der besonderen 

Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Die SWP wird die personenbezogenen Daten im Falle 

eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 

Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Prenzlau GmbH, 

Freyschmidtstraße 20, 17291 Prenzlau, Telefax: 03984 853199, E-Mail: 

info@stadtwerke-prenzlau.de. 

 

X. Streitbeilegungsverfahren 
1. Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und 
Messdienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von 

Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 

(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, 
im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen 

ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. 
Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die Qualität 

der Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: 
Stadtwerke Prenzlau GmbH, Freyschmidtstraße 20 in 17291 Prenzlau, 

Tel.: 03984/853-0 oder per E-Mail info@stadtwerke-prenzlau.de. 
 
2. Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG 

anzurufen. Ein solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen 
der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens nach vier Wochen ab 

Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Unser Unternehmen ist zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie 
verpflichtet. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 

anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die 

gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
 
3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-straße 133, 10117 Berlin, Tel.: 
030/2757240–0, Fax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-

energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
 
4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über 

den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-

500 oder 01805/101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 
030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 

mailto:selent@point-of-law.de
mailto:info@stadtwerke-prenzlau.de
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XI. Allgemeine Informationen zum 

Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 

Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 

Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und 
den Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können 

sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema 
Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 
 
XII. Schlussbestimmungen 

Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen davon unberührt. 
 

XIII. Inkrafttreten 
Die Ergänzenden Bedingungen treten am 01.10.2018 in Kraft. 

 
 

Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an die Stadtwerke Prenzlau GmbH zurück.  

 
 

 

Widerruf 
 
An  

Stadtwerke Prenzlau GmbH 
Freyschmidtstraße 20 
17291 Prenzlau 

 
Tel:  03984/853-0 

Fax: 03984/853-199 
info@stadtwerke-prenzlau.de 

 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung (*): 
 

Bestellt am (*)/erhalten am (*):  ________________________________________________________ 
 
 

Vorname, Name des/der Verbraucher(s): ________________________________________________________ 
 

 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  ________________________________________________________ 
 

(*) Unzutreffendes streichen 
 

 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)  __________________________________________ 

Datum/Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier) 


